
Verwirkung

Die Verwirkung ist ein Sonderfall der unzulässigen Rechtsausübung und soll dem Bedürfnis nach
Rechtsklarheit dienen. Sie hat nicht den Zweck, Schuldner, denen gegenüber Gläubiger ihre Rechte längere
Zeit nicht geltend gemacht haben, von ihrer Pflicht zur Leistung vorzeitig zu befreien. Deshalb kann allein der
Zeitablauf die Verwirkung eines Rechts nicht rechtfertigen (Zeitmoment). Es müssen vielmehr besondere
Umstände sowohl im Verhalten des Berechtigten als auch des Verpflichteten hinzutreten
(Umstandsmoment), die es rechtfertigen, die späte Geltendmachung des Rechts als mit Treu und Glauben
unvereinbar und für den Verpflichteten als unzumutbar anzusehen.

Bereits im Römischen Recht galt als Grundsatz: "venire contra factum proprium"

Der Berechtigte muss unter Umständen untätig geblieben sein, die den Eindruck erwecken konnten, dass er
sein Recht nicht mehr geltend machen wolle, so dass der Verpflichtete sich darauf einstellen durfte, nicht
mehr in Anspruch genommen zu werden. Durch die Verwirkung wird die illoyal verspätete Geltendmachung
von Rechten ausgeschlossen. Die Verwirkung dient dem Vertrauensschutz. Weiterhin muss - als
Zumutbarkeitsmoment - das Erfordernis des Vertrauensschutzes das Interesse des Berechtigten an einer
sachlichen Prüfung des von ihm behaupteten Anspruchs derart überwiegen, dass dem in Anspruch
Genommenen die Erfüllung des Anspruchs oder die Einlassung auf die Klage nicht mehr zuzumuten ist (BAG
25. April 2006 - 3 AZR 372/05 - Rn. 20, BAGE 118, 51; 22. Februar 2012 - 4 AZR 579/10 - Rn. 43; 25.
September 2013 - 5 AZR 936/12 - Rn. 15).

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, Urteil vom 6. Februar 2014 - I ZR
86/12, GRUR 2014, 363 Rn. 38 = WRP 2014, 455 - Peter Fechter, mwN) ist ein Recht verwirkt,
wenn der Berechtigte es längere Zeit hindurch nicht geltend gemacht hat (Zeitmoment)
und der Verpflichtete sich darauf eingerichtet hat und sich nach dem gesamten Verhalten
des Berechtigten darauf einrichten durfte, dass dieser das Recht nicht mehr geltend
machen werde (Umstandsmoment

Es handelt sich um eine unzulässige Rechtsausübung wegen widersprüchlichen Verhaltens. Dies stellt einen
Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben durch illoyale Verspätung der Rechtsausübung durch
den Berechtigten dar; eine inhaltliche Begrenzung eines Rechts. Die Verwirkung ist eine Einwendung.
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